
341 Grundrechte und Grundpflichten der Bürger
eigentums an den Produktionsmit
teln und die Schaffung und Mehrung 
des sozialistischen Eigentums ent
stehen gesicherte Grundrechte. Es 
sind sozialistische Grundrechte, die 
die Entfaltung des Bürgers zur sozia
listischen -*■ Persönlichkeit auf der 
Grundlage der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung und ihrer Arbeits
und Lebensbedingungen ermöglichen 
und fördern. Ihnen gebührt die Be
zeichnung Menschenrechte in voller 
Bedeutung dieses Begriffs, weil sie 
die unbehinderte Entwicklung aller 
Bürger im Staat zum Ziel haben, wie 
sie keine Ausbeutergesellschaft mit 
ihren staatlichen Grundrechten je
mals verwirklicht hat noch verwirk
lichen kann. Ausdruck dieser sozia
listischen Grundrechte ist die Be
stimmung in der Verfassung der 
DDR, daß der Mensch im Mittel
punkt aller Bemühungen der sozia
listischen Gesellschaft und ihres 
Staates steht (Verf. der DDR, Art. 
2). Im Programm der SED (1976) 
hat das folgenden Ausdruck gefun
den: „Der sozialistische Staat garan
tiert allen Bürgern die politischen 
Freiheiten und sozialen Rechte: das 
Recht auf Arbeit, auf Erholung, auf 
unentgeltliche Bildung und Schutz 
der Gesundheit, auf die materielle 
Sicherheit im Alter und im Falle von 
Krankheit oder bei Verlust der Ar
beitsfähigkeit; die Gleichberechti
gung der Bürger unabhängig von ras
sischer und nationaler Zugehörigkeit, 
von Weltanschauung, religiösem Be
kenntnis und sozialer Stellung. Er 
garantiert gleiches Recht für Män
ner und Frauen in allen Bereichen 
des staatlichen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Lebens.“ (S. 41) In den 
verfassungsmäßig festgelegten sozia
listischen G. haben die Arbeiter
klasse und ihre Verbündeten ihre 
Auffassung über das grundlegende 
Verhältnis von Staat und Bürger, 
von Gemeinschaft und Individuum 
unter sozialistischen Bedingungen in 
staatsrechtlich verbindlicher Form 
geregelt, Diese Regelung beinhaltet,

daß jeder Bürger in Verwirklichung 
des Selbstbestimmungsrechts des 
Volkes an der Gestaltung der sozia
listischen Gesellschafts- und Staats
ordnung aktiv mitwirken kann und 
soll, daß er die Möglichkeiten be
sitzt, seine Persönlichkeit allseitig 
und ungehindert in Übereinstimmung 
mit den gesellschaftlichen Gesetz
mäßigkeiten zu entfalten (Verf. der 
DDR, Art, 19-40). So haben die 
Bürger der DDR das grundlegende 
—> Recht auf Mitbestimmung und 
Mitgestaltung des gesamten politi
schen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Lebens. Die Bürger der 
DDR besitzen das Recht auf Ar
beit und freie Wahl des Arbeitsplat
zes und das Recht, die Früchte ihres 
Schaffens nach Maßgabe ihrer Lei
stung zu genießen. Daraus entsprin
gen das Recht auf einen Arbeitsplatz, 
auf gleichen Lohn bei gleicher Ar
beitsleistung für Mann und Frau, für 
Erwachsene und Jugendliche, auf 
schöpferische Mitwirkung an der 
Ausarbeitung und Erfüllung der 
Pläne und an der Leitung der Be
triebe und der Wirtschaft, auf Be
rufsausbildung, Erholung, Gesund- 
heits- und Arbeitsschutz, auf mate
rielle Versorgung bei Mutterschaft, 
Krankheit, Arbeitsunfall, Invalidität 
und im Alter. Die Bürger der DDR 
haben das Recht auf Bildung und 
auf allseitige Förderung und den 
Schutz der von Ausbeutung und 
Unterdrückung befreiten Persönlich
keit, ihrer Talente und schöpferi
schen Fähigkeiten. Dazu gehören 
das Recht auf allseitige Bildung, un
abhängig von der sozialen Stellung, 
das Recht, an den Schätzen der Kul
tur und Kunst teilzuhaben, das 
Recht zur wissenschaftlichen, kultu
rell-künstlerischen und sportlichen 
Selbstbetätigung. Bedeutsam ist auch 
das Reeht jedes Bürgers, sich mit 

Eingaben (Vorschlägen, Kritiken, 
Beschwerden) an Volksvertretungen, 
Staatsorgane, Betriebe und Einrich
tungen zu wenden und Klärung sei
ner Angelegenheiten zu fordern. Zu


